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Der Gemeinderat hat am 10. April 
2017 den Auftrag zur Erarbeitung ei
ner Im mo bilienstrategie für die Ge
meinde Flums an Wüest Partner AG 
erteilt. Am 17. April 2018 hat Wüest 
Partner AG den Schlussbericht über 
die Immobilienstrategie für die Ge
meinde Flums verfasst. Der Gemein
derat hat die Immobilienstrategie am 
30. April 2018 genehmigt.

Die Gemeinde Flums verfügt über einen 
historisch gewachsenen und über das ge-
samte Gemeindegebiet verstreuten Be-
stand von insgesamt 40 bebauten Liegen-
schaften. Die zahl reichen Schulbauten der 
Einheitsgemeinde bilden dabei einen we-
sentlichen Schwerpunkt im Gesamtport-
folio. Eine detaillierte Übersicht zum Ge-
bäudebestand hinsichtlich Zustand, Kenn-
werten, Nutzungsqualität sowie mittel- bis 
langfristigem Unterhaltsbedarf fehlte bis-
her. Im Hinblick auf die Budgetierung an-
stehender Investitionen und ein in die Zu-
kunft gerichtetes Bewirtschaftungskon-
zept hat die Gemeinde Flums ihre Liegen-
schaften erstmalig erfassen lassen. Hier-
aus soll für die einzelnen Objekte sowie 
für das Gesamtportfolio eine Im mo-
bilienstrategie mit Handlungs optio nen de-
finiert werden. Wüest Partner AG ist be-
auftragt worden, ge meinsam mit der Ge-
meinde Flums eine nachhaltige Immobili-
enstrategie zu er arbeiten. Der Fokus soll-
te hierbei vor allem auf der strategischen 
Ausrichtung der Primar schul bauten und 
der Wohnsiedlung Gimsa liegen.

Bestandesaufnahme
Das Portfolio mit 40 sowohl einfachen 
(Velounterstand, Garagen) als auch kom-
plexen (Al tersheim, Schulen, Wohnsied-
lung Gimsa usw.) Bauten ist sehr hetero-
gen. Die Bauten sind über das gesamte, 
weitläufige Gemeindegebiet verteilt. Der 
Gebäude versicherungs-Wert der vier 
gröss ten Bauten (Altersheim, Primarschul-
haus Dorf mit Turnhalle, Mehrzweckhalle, 
Oberstufenzentrum) entspricht rund der 
Hälfte des Port foliowertes (CHF 82 Mio.). 
Der durch schnittliche Gebäudeversiche-
rungs-Wert liegt bei rund CHF 2.0 Mio. 
pro Objekt. Ein erheb licher Teil der Gebäu-
de im Portfolio wurde in den 80er-Jahren 
erstellt und kommt daher in den üblichen 
Sanierungszyklus.

Zustandsanalyse
Im Zuge der Bestandesaufnahme und Be-
sichtigung der Einzelobjekte wurden die-
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se hinsicht lich bautechnischer Mängel / 
Schäden analysiert. Ziel der Zustandsana-
lyse ist es, den zu künftig geschätzt erfor-
derlichen Unterhaltsbedarf abzuleiten, um 
zum einen den Gesamt inves ti tions bedarf 
auf Portfolioebene zu definieren als auch 
die Bewirt schaftung bei der mehrjährigen 
Objektunterhaltsplanung unterstützen zu 
können. Neben der reinen Zu standsanalyse 
wurde je Objekt auch ein Qualitätsprofil 
erstellt, welches unter anderem die Krite-
rien Energieeffizienz, Zentralität, Zonie-
rung, Zufahrt usw. beinhaltet.

Der Ausbaustandard der Nutzflächen ist 
zweckmässig. Die Bewirtschaftung der 
Bauten ist insgesamt gut. Es sind keine zu-
standsbedingten Sofortmassnahmen er-
forderlich (ausser Spielplatz Schulhaus 
Kleinberg und teilweise Leitungen). Die 
Schul bauten bedürfen bereits kurzfristig 
grösserer Investitionen, um mittelfristig 
adäquaten und bedarfsgerechten Schul-
raum zur Verfügung stellen zu können. 
Generell besteht aufgrund des Gebäude-
alters ein erhöhter Instandsetzungsbedarf 
in den ersten 10 Jahren. Die Energieeffizi-
enz (Dämmung, Fenster) ist gering. Es be-
stehen kaum Ent wicklungspoten ziale. Die 
behindertengerechte Zugänglichkeit ist 
nur bedingt und ein geschränkt realisier-
bar. Die Sicherheit bezüglich Brandschutz, 
Absturzsicherung, Erd beben wird konkret 
erst in der Projektierungsphase geprüft.

Strategie Primarschulstandorte

Bevölkerungsentwicklung / Schülerzahlen
Auf Basis der historischen Schülerzahlen 
sowie der allgemeinen Bevölkerungsent-
wicklung wurde für die einzelnen Schul-
standorte eine Schülerprognose über die 
kommenden 20 Jahre ermittelt. Das 
Wachstum wird mit rund 1 % pro Jahr an-
gesetzt. Die Schülerentwicklung wird mit 
dem aktuellen Raumangebot abgeglichen, 
um even tuelle Engpässe bei den Klassen-
grössen festzustellen. In der zweiten Pha-
se wurde das baulich maximal mögliche 
Schul raumangebot je Schulstandort und 
Schulgebäude ermittelt. Auf Basis der all-
gemeinen Ziele der Schulraumplanung so-
wie des maxi malen Schulraumangebotes 
wurden in einem ersten Schritt mögliche 
Standort varianten definiert. In einem 
zweiten Schritt wurde für ausgewählte 
Standortvarianten eine Wirtschaftlich-
keitsprüfung durchgeführt, um eine 
Entscheidungs grundlage zu schaffen.

Die Gesamtschülerzahlen sind in den ver-
gangenen Jahren stark zurückgegangen. 
Über die Hälfte der Schüler sind der Pri-
marschule zuzuordnen. Im Kindergarten 
und in der Primar schule Kleinberg zeigen 
sich insgesamt stabile Schülerzahlen. Die 
Stand ortverteilung Kin dergarten und Pri-
marschule zwischen Flums-Dorf, Gross-
berg und Kleinberg wird auf gleichem Ni-
veau angesetzt (Modellansatz und Ziel-
grösse). Das Verhältnis der Klassen zimmer 
(ohne Werkräume o. ä.) zur Klassenanzahl 
(mit Aus nahme des Kindergartens Flums-
Dorf) bewegt sich auf akzeptablem Ni-
veau.

Auf Basis der statistisch verfügbaren Wer-
te bis 2015 wird für die relevanten 
kommen den 20 Jahre ein jährliches Bevöl-
kerungswachstum von etwa 1 % prognos-
tiziert. Diese Entwicklung ist gegenüber 
der Prognose für die Gesamtschweiz und 
auch für die Region Sarganserland als 
deutlich unterdurchschnittlich zu bewer-
ten. Das mittel fristige Wachstum bei 
schul pflichtigen Kindern wird mit durch-
schnittlich rund 1 % pro Jahr prognosti-
ziert. Langfristig wird eine fortschreitende 
demografische Alterung er wartet. In der 
Gemeinde Flums wird ver gleichsweise ei-
ne unterdurchschnittliche Be völkerungs-
entwicklung erwartet. Innerhalb von 20 
Jahren wird ein Gesamtanstieg von 6 %, 
danach eine sinkende Tendenz erwartet.

Schülerprognose
Basis der Berechnungen ist eine Schüler-
wachstumsrate von rund 1 % pro Jahr. Ins-
gesamt ist bis 2035 mit einem Wachstum 
auf rund 600 Schülern zu rechnen. Ab 
2035 ist die Entwicklung aufgrund der ge-
nerellen Unsicherheiten bei Langzeitprog-
nosen nur bedingt aussagekräftig. Die 
modellbasierte Schülerprognose zeigt ei-
nen Anstieg um rund 20 % bis ins Jahr 
2035. Dies entspricht einer jährlichen 
Wachstumsrate von knapp über einem 
Prozent. Im Total wird für das Jahr 2035 
eine Gesamtschülerzahl von rund 600 
prognostiziert. Sofern externe, in der Mo-
dellrechnung nicht berück sichtigte Fakto-
ren zur Geltung kommen, muss gege-
benen falls mit einem deutlich stär keren 
Anstieg gerechnet werden. Unter Beach-
tung der beiden kinderreichen Jahr gänge 
2013/14 und 2016/17 resultiert bereits ein 
Wachstum von jährlich rund 1.5 %.
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Schulraumbedarfsermittlung
Unter Berücksichtigung der Schülerprog-
nose können für den Standort Flums-Dorf 
(sowie für die anderen Standorte) die ge-
setzlich vorgeschriebenen Klassengrös sen 
eingehalten wer den. Es besteht demnach 
kein akuter Handlungsbedarf, zusätzliche 
Klassenräume zu schaffen. Nicht berück-
sichtigt sind jedoch mögliche kurzfristig 
und temporär erhöhte Schülerzahlen so-
wie strategische Entscheide von Standort-
zusammenzügen. Nicht berück sichtigt 
sind zudem die heutige Qualität und 
Zukunfts fähigkeit der Schulräume. Der 
Abgleich der prognostizierten Schülerzah-
len mit dem aktuellen Raumbestand zeigt, 
dass in den kom menden Jahren mit kei-
nem formellen Handlungsbedarf zu rech-
nen ist (allein auf die Klassengrössen be-
zogen). Unter der Annahme von einem er-
höhten Wachstumsszenario (z. B. 1.5 %) 
muss für den Stand ort Flums-Dorf mit ei-
nem mittelfristigen Handlungsbedarf ge-
rechnet werden. Die Standorte Grossberg 
und Kleinberg werden im Wachstumssze-
nario kaum beeinflusst. Die Entwicklung 
des Lehrplans bzw. die veränderten päda-
gogischen An forderungen (u. a. Klassen-
grössen, Gruppenräume, neue Schulmo-
delle) hatten in der Ver gangen heit einen 
grossen Einfluss auf den Raumbedarf. Es 
ist davon auszugehen, dass der effektive 
Schulraumbedarf auch künftig diesen Ver-
änderungen ausgesetzt sein wird und 
nicht ausschliesslich auf den Schülerzah-
len basierend erfolgen wird.

Schulraumplanung /  
Analyse Standortvarianten
In der ersten Phase wurde der Bestand mit 
dem Richtraumprogramm verglichen und 
die maximalen Erweiterungsmöglichkeiten 
eruiert (ohne baustatische Abklärungen) 
Darauf auf bauend wurden in der zweiten 
Phase mögliche Varianten für die Primar-
schulstandorte unter Annahme der Schü-
lerprognose aufgezeigt und aufgrund von 
qualitativen und quantitativen Kriterien 
die Vor- und Nachteile beurteilt. Weiter 
wurde jeweils das zusätzliche Potenzial an 
Schulräumlichkeiten aufgezeigt, welches 
bei einem stärkeren Schülerwachstum ge-
nutzt werden könnte. Die wirtschaftliche 
Be trachtung der aus Sicht der Gemeinde 
geeignetsten Varianten erfolgte in einer 
an schliessenden dritten Phase. Da die 
Schülerprognose gezeigt hat, dass bei den 
Ober stufenschulhäusern kein wesentlicher 
Handlungsbedarf besteht, bleiben diese 
Bauten bei der Schulraumplanung unbe-
rücksichtigt.

Um die Schulraumplanung optimal auf die 
kommenden 20 Jahre ausrichten zu kön-
nen, wur den vier Hauptstandortvarianten 
ausgearbeitet und beschrieben (Variante 
A: Fortführung Status Quo, Varianten B 
und B2: Schulbetrieb in den drei Ortstei-
len mit oder ohne Auf stockung, Variante 
C: Konzentration auf Dorf und Grossberg, 
Varianten D1 und D2: Kon zentration auf 
Dorf mit oder ohne Kindergärten). Die 
möglichen Standortvarianten implizieren 
jeweils unterschiedliche Kosten, welche 
die Gemeinde Flums in den kommenden 
Jahren tragen müsste. Um die Varianten 
direkt vergleichen zu können, ist eine 
Wirtschaftlichkeits analyse durchgeführt 
worden. Die Wirt schaftlichkeitsanalyse 
zeigt den Nettoaufwand (Kosten abzüg-
lich Erträge), welcher sich aus der zukünf-
tigen Nutzung der Schulliegenschaften er-
gibt. Die einzelnen Auf wände und Erträ-
ge der kommenden 20 Jahre sind dabei 
periodengenau eingeschätzt und über 
den Betrachtungshorizont aufsummiert 
worden. Die Standortvariante mit dem ge-
ringsten Nettoaufwand ist dabei als die 
wirtschaftlich vorteilhafteste Variante zu 
interpretieren. Die Varianten A und C sind 
nicht weiterverfolgt worden. Der Netto-
aufwand von Variante D2 (Konzentration 
auf Dorf) liegt mit einem Gesamtaufwand 
über 20 Jahre von CHF 65‘250‘000 rund 
15 % unterhalb der Varianten B/B2 (Schul-
betrieb in den drei Ortsteilen mit oder oh-
ne Aufstockung) und ist damit wirtschaft-
lich vorteilhafter. Die Variante B2 (Ge-
samtaufwand über 20 Jahre von CHF 
76‘470‘000) deckt sich ungefähr mit der 
Variante B (Gesamtaufwand über 20 Jah-
re von CHF 75‘730‘000). Im Mittel über 20 
Jahre liegen die jährlichen Kosten zwi-
schen rund CHF 3,8 Mio (Varianten B/B2) 
und CHF 3,3 Mio. (Variante D2).

Basierend auf den vorliegenden Informa-
tionen, Einschätzungen der Schulräte so-
wie nach Beurteilung des Gesamthaushal-
tes zusammen mit der BDO AG ist der Ge-
meinderat unter Abwägung aller Faktoren 
zum Schluss gekommen, dass in der Ge-
meinde Flums un ver ändert drei Schul-
standorte angeboten werden sollten. Zu-
dem soll der zukünftige Schul raum im 
Schulhaus Gauenwald wenn möglich nicht 
über eine Aufstockung realisiert werden.

Strategie Wohnüberbauung Gimsa
Für die Wohnsiedlung Gimsa wurden im 
Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
drei Sze narien geprüft (Fortführung: Sa-
nierungsmassnahmen inkl. Gebäudehülle, 
Fort führung-PLUS: Umbaumassnahmen, 
Lift, Erhöhung Standard, Abbruch: Neu-
bau Miet-/Eigentumsvariante).

Der Gemeinderat hat sich für die Umset-
zung der Variante Fortführung entschie-
den. Die bau liche Erweiterung auf der Ge-
samtparzelle wird als nicht realisierbar ein-
geschätzt. Konkret bedeutet dies, dass die 
Wohnnutzung mehrheitlich im aktuellen 
Standard und auf heutigem Mietniveau 
fortgeführt wird. Die Wohnungen werden 
am Markt frei ver mietet mit nur teil weisen 
Subventionen (z. B. Wohnungen für Asyl-
bewerber). Die Sanierungsmassnahmen 
fokussieren sich auf Haustechnik und Ge-
bäudehülle (Ge bäudestandard 2015). Die 
Gesamt kosten über 20 Jahre werden auf 
rund CHF 2,6 Mio. geschätzt. In den Jah-
ren 2020–24 sind Wohnungssanierungen 
bei Mieter wechseln (etwa 4 Wohnungen 
pro Jahr) für total CHF 0,7 Mio. bzw. rund 
CHF 33‘000 pro Wohnung sowie der Er-
satz der Wärme-, Elektro- und Sani tär-
verteilung für CHF 0,6 Mio. vorgesehen. 
Im Jahr 2018/19 ist die Sanierung der 
Gebäude hülle (inkl. Wärmedämmung) für 
total CHF 0,85 Mio. geplant.

Der Gemeinderat befürwortet die Fortfüh-
rung der aktuellen Nutzung am Standort 
Gimsa ohne tiefgreifende Umnutzungs- 
oder Erweiterungsmassnahmen. Die Ver-
mietung auf eher moderatem Mietniveau 
soll aus gemeindepolitischer Sicht eben-
falls beibehalten werden. Die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden soll ebenfalls zu 
einem geringen Anteil fortgeführt wer-
den.

Grundsätze und Ziele der  
Immobilienstrategie

Allgemeine Immobilienstrategie
–  Die Liegenschaften der Gemeinde Flums 

sollen im Eigentum gehalten sowie aktiv 
und vorausschauend bewirtschaftet 
werden.

–  Wesentliche Ziele sind u. a. die Erhöhung 
der Planungssicherheit, die Steigerung 
der Kosteneffizienz (bedarfsgerechter 
Mitteleinsatz) sowie eine nachhaltige 
Nutzung der Ge bäude.

–  Kurzfristige Umsetzung der energiepo-
litischen Zielsetzungen (u. a. Anforde-
rungen zum Gebäudestandard 2015 
Energiestadt).

Strategie Primarschulen
–  In jedem Ortsteil soll ein Primarschulhaus 

betrieben werden (Kleinberg, Gross-
berg, Dorf).

–  Es soll an allen Standorten ein dem heu-
tigen Standard entsprechendes Schul-
raum an gebot ermöglicht werden.
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–  Der Schul- und der Gemeinderat haben 
beschlossen, dass das alte Schulhaus 
Gauen wald ab dem Schuljahr 2018 für 
vier Jahre temporär geschlossen und die 
Schüler im Schulhaus Hof beschult wer-
den sollen.

–  Im Anschluss sollen die Schüler im Schul-
haus Gauenwald konzentriert und das 
Schul haus Hof nicht mehr für den Schul-
betrieb genutzt werden.

–  An den Standorten Gauenwald und Dorf 
sollen Massnahmen zur Sicherung des 
Schulraum bedarfs (Primarschule und 
Kindergarten) getätigt werden (Umset-
zung Stand ortvariante B2).

Strategie Wohnüberbauung Gimsa
–  Fortführung der heutigen Nutzung ein-

schliesslich energetischer Sanierungs-
mass nahmen.

–  Im Objekt Gimsa werden aktuell vier von 
21 Wohnungen als Asylwohnungen ge-
nutzt. Es besteht jedoch keine generel-
le Vorgabe bzw. Absicht, diese oder 
mehr Wohnungen zu künftig als Asyl-
wohnungen betreiben zu müssen bzw. 
wollen.

–  Generelles Ziel ist ein sinnvoller und kon-
fliktfreier Nutzermix bestehend aus Fa-
milien und Singles.

Strategie Alters- und Pflegeheim Kirch-
bünte
–  Der Gemeinderat hat beschlossen, dass 

für die Demenzabteilung kein Neubau 
auf der Nachbarparzelle Nr. 2024 erstellt 
werden soll. Diese Baulandreserve soll 
je doch im Be stand gehalten werden.

–  Der Bedarf nach Nebennutzflächen soll 
mit einer kleinen Erweiterung des 
Bestands ge bäudes gedeckt werden.

–  Beibehaltung und Sicherung eines kos-
tendeckenden Betriebs.

–  Die Unterhaltsplanung soll unverändert 
im Verantwortungsbereich des Betrie-
bers des Alters- und Pflegeheims Kirch-
bünte liegen.

Personelles

Eintritte

Hannes Eberle, Koch EFZ, Alters- und 
Pflegeheim Kirchbünte

Hannes Eberle, wohnhaft in Walenstadt, 
ist seit 21. März 2018 im Alters- und Pfle-
geheim Kirchbünte als Koch tätig. Sein 
Pensum umfasst 100 Prozent. Der 
Gemeinde rat freut sich sehr, über den Ein-
satz von Hannes Eberle im Alters- und 
Pflegeheim Kirchbünte.

Sibille Bertsch, Fachangestellte Gesund-
heit, Alters- und Pflegeheim Kirchbünte

Sibille Bertsch, wohnhaft in Flums, ist seit 
dem 1. April 2018 im Alters- und Pflege-
heim Kirchbünte als Fachangestellte Ge-
sundheit tätig. Ihr Pensum umfasst 80 Pro-
zent. Der Ge meinde rat freut sich sehr, 
dass wir Sibille Bertsch als Fachangestell-
te Gesundheit für das Alters- und Pflege-
heim Kirchbünte gewinnen konnten.  

Andrea Suter, Mitarbeiterin Hausdienst, 
Alters- und Pflegeheim Kirchbünte

Andrea Suter, wohnhaft in Quarten, ist 
seit dem 16. April 2018 im Alters- und 
Pflegeheim Kirchbünte als Mitarbeiterin 
Hausdienst tätig. Ihr Pensum umfasst 30 
Prozent. Der Gemeinde rat freut sich sehr, 
dass wir Andrea Suter als neue Mitarbei-
terin Hausdienst ge winnen konnten.
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Martin Hobi, Stellvertreter des Steuer-
sekretärs, Verwaltung

Martin Hobi, wohnhaft in Berschis, hat die 
Lehre zum Kaufmann EFZ Profil M im 2003 
erfolg reich abgeschlossen. Während und 
nach seinem Bachelor- und dem Master-
studium of Science in Geography war er 
in verschiedenen Bereichen der Privatwirt-
schaft tätig. Der Ge meinderat freut sich 
sehr, dass er Martin Hobi als Stellvertreter 
des Steuersekretärs mit einem Pensum 
von 100 Prozent gewinnen konnte.

Prisca Zwicker, Stellvertreterin des 
Grundbuchverwalters, Verwaltung

Prisca Zwicker, wohnhaft in Flumserberg, 
hat die Lehre zur Kauffrau EFZ Profil M im 
2005 erfolgreich abgeschlossen. Im 2008 
absolvierte sie die Ausbildung zur Grund-
buchverwalterin und anschliessend die 
Ausbildung zur Rechtsagentin und 
Rechtsassistentin. Der Gemeinde rat freut 
sich sehr, dass er Prisca Zwicker als neue 
Mitarbeiterin in der Funktion als Stell-
vertreterin des Grundbuchverwalters mit 
einem Pensum von 40 Prozent gewinnen 
konnte.

Der Gemeinderat heisst alle Mitarbeiten-
den herzlich willkommen und wünscht ih-
nen bei ihrer neuen Herausforderung viel 
Freude und Erfolg.

Funktionswechsel

Jasmin Gubser, Fachangestellte Gesund-
heit, neu dipl. Pflegefachfrau Höhere 
Fachschule in Ausbildung

Jasmin Gubser arbeitet seit dem 1. August 
2016 als Fachangestellte Gesundheit in 
der Pflege des Alters- und Pflegeheims 
Kirchbünte. Vom 19. März 2018 bis 14. 
März 2021 ab solviert sie die Ausbildung 
zur dipl. Pflegefachfrau. Ihr Pensum be-
trägt 100 Prozent.

Reinhard Thoma, Mitarbeiter Werkhof, 
neu Hauswart Schulhaus Kleinberg, Stv. 
Hauswart Oberstufenschulhäuser, Chauf-
feur Schülertransport

Reinhard Thoma arbeitet seit dem 1. Ok-
tober 2012 als Mitarbeiter Werkhof in der 
Werk gruppe der Politischen Gemeinde 
Flums. Ab dem 1. August 2018 wird er als 
Hauswart Schulhaus Kleinberg, als stell-

vertretender Hauswart Oberstufenschul-
häuser und als Chauffeur Schülertransport 
tätig sein. Sein Pensum umfasst 100 Pro-
zent. Die Funktion der stellvertretenden 
Hauswartin Schulhaus Kleinberg hat Ber-
nadette Dort weiterhin inne.

Samira Bircher, Lernende Kauffrau EFZ, 
neu Mitarbeiterin Einwohnerdienste/AHV-
Zweig stelle

Samira Bircher absolviert bei der Politi-
schen Gemeinde Flums vom 1. August 
2015 die bis zum 31. Juli 2018 dauernde 
Lehre zur Kauffrau EFZ Profil E. Es freut 
den Gemeinderat, dass Samira Bircher ab 
dem 1. August 2018 in der Verwaltung als 
Mitarbeiterin Einwohner dienste / AHV-
Zweigstelle mit einem Pensum von 80 Pro-
zent tätig wird.

Der Gemeinderat wünscht den Mitarbei-
tenden viel Freude und Erfolg bei ihrer 
neuen Herausforderung.

Austritt

Gosetti Gisela, Mitarbeiterin Einwohner-
dienste/AHV-Zweigstelle

Der Gemeinderat dankt Gisela Gosetti für 
ihren Einsatz zum Wohle der Politischen 
Ge meinde Flums.

Gratulation zur 
bestandenen Prüfung

Margrith Mullis hat die Ausbildung zur 
Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivie-
rung absolviert und mit Erfolg abgeschlos-
sen. Der Gemeinderat gratuliert Margrith 
Mullis zu der be standenen Weiterbildung 
und wünscht ihr viel Freude und Erfolg bei 
der Umsetzung des Er lernten.
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Dienstjubiläen

René Aebli,  
Steuersekretär 25 Jahre

Brigitte Borghi,  
Schulratspräsidentin 15 Jahre

Sirlene Kellenberger,  
Pflegefachfrau FA SRK 15 Jahre

Susanne KurathBless,  
Mitarbeiterin Service/Cafeteria 10 Jahre

Irene StähliBärtsch,  
Mitarbeiterin Hausdienst 10 Jahre

Günter Üffing,  
Geschäftsleiter  Alters- und  
Pflegeheim 10 Jahre

Edith Bless,  
Leiterin Sekretariat  
Altersheim/Aktivierung und  
Alltagsgestaltung 10 Jahre

Der Gemeinderat gratuliert den Jubilaren 
im Namen der Behörde und der Bevölke-
rung ganz herzlich zum Dienstjubiläum, 
dankt für den Einsatz zu Gunsten der Ge-
meinschaft und wünscht weiterhin viel 
Freude und Befriedigung bei der Erfüllung 
der Aufgaben.

Kirchstrasse 20, 8890 Flums
http://zottelbaer.ch/angebot/hort-flums/

– Kindergärtner und Schüler (4–15 Jahre)
– Frühbetreuung
–  Montag bis Freitag, ab 7.15 Uhr bis 

Schulbeginn
– Nachmittagsbetreuung
  –  Montag, Dienstag, Donnerstag und 

Freitag von 11.30–18.00 Uhr (bei ge-
nügend grosser Nachfrage)

In den ersten Wochen bringen und holen 
wir die Kindergartenkinder zum und vom 
Schulareal. Danach machen sich die Kin-
der alleine auf den Schulweg – der Hort 
liegt zentral im Dorfkern.

Es gelten die selben einkommensabhängi-
gen Tarife wie bei HORT und KITA Walen-
stadt.

Anmeldung und weitere Informationen: 
Barbara Tonn, Geschäftsleitung Verein  
Kita Zottelbär, 078 645 84 78

Hier geht es direkt zum Aufnahmevertrag: 
http://zottelbaer.ch/downloads/

Mittagstisch
Anmeldung über Schule Flums:
www.schuleflums.ch/kontakte.php

Hort Zottelbär Flums

Der Verein Kita Zottelbär mit all seinen Be-
trieben ist mit dem Label «Fourchette ver-
te Ama terra» ausgezeichnet worden, das 
für eine nachhaltige Ernährung und geleb-
te Tischkultur steht. Die Verbreitung der 
Zertifizierung von Fourchette verte – Ama  
terra wird von Gesundheitsförderung 
Schweiz und den Kantonen gefördert und 
finanziell unterstützt.

Bei Interesse:
–  Kindergartenkinder und Schulkinder 

sind in Flums herzlich willkommen
–  regelmässige oder flexible Betreuung 

möglich

–  Interessierte können jederzeit ein Mail 
an Barbara Tonn barbara.tonn@zottel 
baer.ch schreiben, um Infos zu erhalten 
und einen ersten Temin vor Ort zu ver-
einbaren

–  Der Hort Flums hat je nach Bedarf an vier 
Tagen von 11.30–18.00 Uhr (Montag, 
Diens tag, Donnerstag, Freitag) geöffnet

–  Während den Schulferien ist der Hort 
Flums geschlossen, Kinder können zwi-
schen 6.45 und 18.00 Uhr im Hort Wa-
lenstadt betreut werden
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Die Feuerwehr Flums hat ein neues 
Rüstfahrzeug in ihren Dienst gestellt. 
Das Fahr zeug ist der Stützpunktfeu
erwehr Flums am 7. April 2018 feier
lich übergeben worden.

Der Gemeinderat hat im Voranschlag 2016 
eine Ausgabe von CHF 600‘000 für die 
An schaffung eines neuen Rüstfahrzeugs 
für die Feuerwehr Flums beschlossen. Die 
Bürger schaft der Politischen Gemeinde 
Flums hat die Ausgabe mit dem Voran-
schlag 2016 ge nehmigt. In der öffentli-
chen Ausschreibung sind drei Angebote 
eingereicht worden. Im Be schaffungs-
prozess hat ein Team von sechs Feuer-
wehrleuten die eingereichten Offerten, 
gestützt auf die technischen Vor gaben aus 
dem Handbuch für Feuerwehrfahrzeuge, 
geprüft und sich für den Fahrzeugtyp 
Mercedes-Benz Atego 1630 4x4 EURO 6 
mit 299 PS mit Automatik-Getriebe ent-
schieden. In der Kabine finden acht Feu-
erwehrleute Platz, wobei sich vier Feuer-
wehrleute während der Fahrt zum Einsatz-
ort mit Atemschutz ausrüsten können. Das 
Fahrzeug ist mit einer elektrischen Seilwin-
de (27 m Seil, 8 Tonnen Zugkraft) aus ge-
rüstet. Es verfügt über eine Hebebühne. 
Integriert sind drei Modulwagen, von de-
nen je einer für die Strassenrettung, einer 
für die Wasserwehr und einer für Ziehen / 
Sichern und Heben ausgerüstet sind. Auf 
der rechten Fahrzeugseite und somit au-
sserhalb der Gefahrenzone befinden sich 
das Verkehrsleitmaterial, das Rettungsma-
terial und das Elektromodul mit Ge nerator. 

Feuerwehr-Rüstfahrzeug

Auf dem Dach wird eine 11 m lange und 
nur 30 kg schwere Karbonleiter mitge-
führt. Schliesslich ist das Fahrzeug mit ei-
nem Lichtmast von 6 m Höhe mit mehr als 
80‘000 Lumen ausgerüstet.

Der Ge meinderat hat den Auftrag an die 
Walser AG, Zizers, zum Preis von CHF 
521‘000 (mit Aufbau, Einrichtung, Maschi-
nen und Werkzeugen) erteilt. Die Gebäu-
deversicherung des Kantons St. Gallen leis-
tet einen Beitrag von CHF 109‘000.

Das Rüstfahrzeug wird insbesondere bei 
Unfällen und schweren technischen Hilfe-
leistungen eingesetzt. Die Feuerwehr 

Flums ist für das gesamte Gemeindegebiet 
von 75 km2 Fläche und für Gemeindestras-
sen mit einer Länge von über 160 km zu-
ständig. Aufgrund des hohen Verkehrs-
aufkommens ins Tourismusgebiet Flumser-
berg besteht ein entsprechendes Ge-
fährdungspotenzial. Ausserdem deckt die 
Feuerwehr Flums zwischen Flums und Sar-
gans bzw. zwischen Flums und Murg rund 
25 km Autobahn auf der A3 ab.

Das neue Rüstfahrzeug ist Ende 2017 in 
Betrieb genommen worden. Nach dem 
Feuerwehr-Motto «Gott zur Ehr‘, dem 
Nächsten zur Wehr» ist es anlässlich einer 
Feier am 7. April 2018 ein geweiht worden.

Der Gemeinderat hat am 30. April 
2018 den Schutzzonenplan und das 
Schutzzonen reglement für die Quel
len Rinderhüttli und Chammquellen 
erlassen. Die öffentliche Auflage ist 
vom 8. Mai 2018 bis 6. Juni 2018 
durchgeführt worden.

Die Bergbahnen Flumserberg AG hat die 
BTG Büro für Technische Geologie AG be-
auftragt, die Grundwasserschutzzonen für 
die Quellen Rinderhüttli und die Chamm-
quellen auszu scheiden. Die Quellen Rin-
derhüttli und die Chammquellen werden 
für die Trinkwasser ver sorgung des Restau-
rants Bergstation Maschgenkamm und 
des Restaurants Chrüz ge nutzt und sind 
somit von öffentlichem Interesse und da-
her schutzzonenpflichtig. Die BTG Büro für 

Quellen Rinderhüttli und Chammquellen

Technische Geologie AG hat dem Gemein-
derat das Schutzzonendossier für die 
Quellen Rinderhüttli und die Chamquellen 
mit dem hydro geologischen Bericht, dem 
Schutz zonen plan, dem Schutzzonenregle-
ment sowie der Beilage zum Schutzzonen-
reglement zur Durch führung des Auflage-
verfahrens unterbreitet.

Da die Schutzzone auf dem Gebiet der 
Gemeinden Quarten und Flums liegt, sind 
der Schutzzonenplan und das Schutzzo-
nenreglement vom Gemeinderat Quarten 
und vom Ge meinderat Flums zu erlassen 
und gleichzeitig öffentlich aufzulegen.

In Anwendung von Art. 20 des Bundesge-
setzes über den Schutz der Gewässer 
(Gewässer schutzgesetz, SR 814.20) und ge-

stützt auf Art. 29 ff. des Vollzugsgesetzes 
zur eidgenössi schen Gewässerschutzge-
setzgebung (sGS 752.2) hat der Gemeinde-
rat Quarten am 26. April 2018 und der Ge-
meinderat Flums am 30. April 2018 erlassen: 

Schutzzonenplan und Schutzzonen-
reglement für die Quellen Rinder-
hüttli und Chammquellen
Der Schutzzonenplan und das Schutzzo-
nenreglement samt Beilagen sind wäh-
rend dreissig Tagen, d. h. vom Dienstag, 
8. Mai 2018 bis Mittwoch, 6. Juni 2018 im 
Rathaus Unterterzen, Kanzlei, 2. Stock und 
im Rathaus Flums, Besprechung 2. OG, zur 
öffentlichen Einsicht nahme aufgelegt 
worden. Die be troffe nen Grundeigentü-
mer sind zudem mit persönlicher Anzeige 
davon in Kenntnis gesetzt worden.
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Der Gemeinderat hat am 19. März 
2018 den Sondernutzungsplan Milch
bach (Gebiet Wiesetal), Baulinien 
(Festlegung Gewässerraum nach Art. 
36a GSchG), erlassen. Das Baudepar
tement des Kantons St. Gallen hat den 
Sondernutzungsplan mit der Ver
fügung vom 1. Mai 2018 genehmigt.

Im Gebiet Wiesetal soll der Gewässerraum 
des Milchbachs neu festgelegt werden. 
Der Milchbach tangiert im Gebiet Wiese-
tal die Bauzone (W2-C), die Landwirt-
schafts  zone sowie den Wald. Die Festle-
gung des Gewässerraums beschränkt sich 
auf das überbaute Gebiet inklusive Grund-
stück Nr. 2375 (Kapelle). Das Grundstück 
Nr. 2375 befindet sich ausserhalb der Bau-
zone im übrigen Gemeindegebiet.

Sondernutzungsplan Milchbach (Gebiet Wiesetal)

Hinsichtlich der hydraulischen Berechnung 
bzw. Nachweis ist eine Gesamt gerinne-
breite von 7,50 m notwendig. Der Gewäs-
serraum wird gemäss Art. 41a Ge wäs ser-
schutzverordnung (abgekürzt GSchV)  
inkl. Unterhaltsbereich auf 13,00 m fest-
gelegt. Der Unterhaltsbereich beträgt 
4,00 m und überschneidet den Gewässer-
raum um rund 2,00 m. Auf dem Grund-
stück Nr. 3221 wird ein Bankett von 1,50 
m definiert. Der Unterhaltsbereich befin-
det sich im Bereich dieses Grundstücks auf 
der nördlichen Seite des Milchbachs. Im 
Bereich des Grundstücks Nr. 2375 ist der 
Unterhaltsbereich auf der südlichen Seite 
des Milchbachs in der Land wirt schaftszone 
vorgesehen. Der Gewässerraum inkl. Un-
terhaltsbereich wird somit auf dem gan-
zen Abschnitt auf 13,00 m festgelegt. Es 

wird ein Freibord von 0,50 m eingehalten. 
Als Ausgangspunkt ist die Grenze zum 
Grundstück Nr. 3221 definiert.

Der Gemeinderat hat am 19. März 2018 
den Sondernutzungsplan Milchbach (Ge-
biet Wiesetal), Baulinien (Festlegung Ge-
wässerraum nach Art. 36a GSchG), erlas-
sen. Die öffent liche Auflage ist vom 
27. März 2018 bis 25. April 2018 durchge-
führt worden. Innert dieser Frist sind beim 
Gemeinderat keine Einsprachen eingegan-
gen. Das Baudepartement des Kantons 
St. Gallen hat den Erlass mit der Verfügung 
vom 1. Mai 2018 genehmigt.

Webaca AG, Flums: 
Abbruch Werk- und Lagerhalle Assek. Nr. 
3444/Neubau Industrie halle/Umbau Wohn-
haus auf Parz. Nr. 3157, Laxstrasse 9 (GI)

Bonderer Hubertus und Rita, Flums: 
Erweiterung Pergola und Überdachung Ter-
rasse auf Parz. Nr. 441, Centralstrasse 8 (I)

Verschuuren Kopfstein Thomas und 
Kopfstein Lucie, Richterswil: 
Umbau Gebäude Assek. Nr. 3104 auf 
Parz. Nr. 2955, Vadellastrasse 14 (W2-B)

Kopp Theo und Lorette, Flums: 
Umbau Wohnhaus auf Parz. Nr. 1222, 
Galserschstrasse 28 (W2-C)

Dobler Marco und Schaffner Priska, 
Flumserberg: 
An- und Umbau Wohnhaus auf Parz. Nr. 
243, Büelstrasse 28 (W2-A)

Würth Michael und Jasmin, 
Flums-Hochwiese: 
Sanierung Gebäude Assek. Nr. 111 auf 
Parz. Nr. 3093, Meierhofstrasse 2 (L)

Müller Ignaz, Flumserberg: 
Projektänderung – Anbauten Heiz-/Ess-
zimmer sowie Eingangs bereich auf Parz. 
Nr. 1547, Saxlistrasse 3 (L)

Manzella Roberto und Suzanne, Chur: 
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussenauf-
stellung) auf Parz. Nr. 2018, Banaustrasse 
1 (W2-A)

Baubewilligungen

Willi & Partner Wohnbau AG, Plons: 
Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Parz. Nr. 
20, Berg strasse 15 (KA-1)

Merkofer Sabrina und Suter Roman, Flums: 
Neubau Einfamilienhaus auf Parz. Nr. 
3735, Feldbüntestrasse (W2-A)

Walder Jann und Nicole, Flumserberg: 
Umbau Wohnhaus auf Parz. Nr. 2219, 
Mätzwiesen strasse 8 (W2-B)

GulmenBau GmbH, Flums: 
Umbau Wohnhaus auf Parz. Nr. 2032, 
Sandstrasse 3 (W2-A)

Lozza Brigitte, Flums: 
Verlängerung der Terrassenüberdachung 
auf Parz. Nr. 1951, Turm strasse 4b (K-A1)

Wildhaber Jörg und Petra, Flumserberg: 
Anbau Wintergarten auf Parz. Nr. 1135, 
Bargs strasse 11 (W2-B)

Schrepfer Jakob und Janine, 
Flums-Hochwiese: 
Balkonverglasung auf Parz. Nr. 3495, Wi-
se (W2-C)

Wildhaber Josef, Flums: 
Wiederaufbau Heugaden und Erweiterung 
Milchzimmer auf Parz. Nr. 559, Feld (L)

Jehle Michèle, Planken: 
Einbau Zimmer und Fenster im Unterge-
schoss auf Parz. Nr. 2287, Anggetlin  
(W2-B)

Einfache Gesellschaft 
(Chalet Sunnefels), Glattbrugg: 
wärmetechnische Fassadensanierung und 
Einbau Wärmepumpe auf Parz. Nr. 2407, 
Tschudiwise (üG)

Gantner Johann, Flumserberg-Saxli: 
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Aussenauf-
stellung) auf Parz. Nr. 1811, Mutte (L)

Webaca AG, Flums: 
Projektänderung Neubau Industriehalle / 
Umbau Wohnhaus auf Parz. Nr. 3157, Lax-
strasse 9 (GI)

Sonderegger Heidi, Flumserberg-Saxli: 
Abbruch Voliere mit Gerätehaus / Neubau 
Hühner haus auf Parz. Nr. 2997, Steinstras-
se (L)
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Im Zusammenhang mit der Sanie
rungsetappe 14.2 der Flumserberg
strasse hat der Gemeinderat am 
16. April 2018 die Teilstrassenpläne 
Tschudiwiesenstrasse, Schwendiwie
senstrasse, Cafridastrasse, Alte Sek
tion Strasse, Mittenwaldstrasse, To
belbachstrasse, Häldeliweg und Ober  
bergweg erlassen.

Der Kanton St. Gallen plant die Sanie-
rungsetappen 14.1 und 14.2 der Flumser-
bergstrasse. Im Zusammenhang mit der 
Sanierungsetappe 14.2 (Mätzwiese – 
Oberberg) sind an der Tschudiwiesenstras-

Sanierung Flumserbergstrasse

se, an der Schwendiwiesenstrasse, an der 
Cafridastrasse, an der Alte-Sektion-Stras-
se, an der Mittenwaldstrasse, an der Tobel-
bachstrasse, am Häldeliweg und am Ober-
bergweg Anpassungen vorzunehmen. 
Diese Strassen und Wege sind im Strassen-
plan der Politischen Gemeinde Flums be-
reits enthalten. Bei den Anpassungen han-
delt es sich um Änderungen im Bereich der 
jeweiligen Einlenker in die Flumserberg-
strasse. Die baulichen Anpassungen sind 
Bestandteil des Sanierungsprojektes der 
Kantonsstrasse. Die diesbezüg liche Pro-
jektgenehmigung bzw. die diesbezügliche 
öffentliche Auflage erfolgen durch das 

Baudepartement des Kantons St. Gallen. 
Die betroffenen Bereiche der Gemeinde-
strassen 2. und 3. Klasse bzw. Wege 
2. Klasse werden teilweise aufgehoben 
bzw. neu als Kantons strasse klassiert.

Der Gemeinderat hat deshalb am 16. April 
2018 die Teilstrassenpläne Tschudiwie sen-
strasse, Schwendiwiesenstrasse, Cafrida-
strasse, Alte-Sektion-Strasse, Mittenwald-
strasse, Tobelbachstrasse,Häldeliweg und 
Oberbergweg erlassen. Die öffentliche Auf-
lage findet gleichzeitig mit der Auflage des 
Projektes für die Sanierung der Kantonsstras-
se vom 30. Mai 2018 bis 28. Juni 2018 statt.

Im Zusammenhang mit der Erschlie
ssung des Grundstücks Nr. 1260, Mei
ersberg, soll die bestehende Erschlie
ssungsstrasse ab der Flumserberg  
stras se zum Grundstück Nr. 1260 tal
wärts verlegt werden. Auf der beste
henden Erschliessungsstrasse befin
det sich der Meiersbergweg (Weg 
3. Klasse). Mit der Verlegung der pri
vaten Er schliessungsstrasse ist somit 
auch die Verlegung des Meiersberg
wegs erforderlich.

Teilverlegung Meiersbergweg

Der Meiersbergweg hat als Weg 3. Klasse 
im rechtskräftigen Strassenplan der Poli-
tischen Gemeinde Flums bereits Bestand. 
Wegen der Teilverlegung des Meiers-
bergwegs ändern sich die bisherigen Klas-
sierungskriterien (Weg 3. Klasse) nicht. Bei 
der vorgesehenen Weg verlegung handelt 
es sich nicht um Strassenbau, da am Mei-
ersbergweg keine baulichen Massnahmen 
notwendig sind. Hingegen wird die Lini-
enführung des Meiersbergwegs ver-
ändert. Dadurch wird der Bestand des 

Strassenplans der Poli tischen Gemeinde 
Flums ge ändert. Der Strassenplan ist dem-
zufolge zu ergänzen. Der Meiersbergweg 
wird durch die Bauherrschaft verlegt und 
finanziert.

Der Gemeinderat hat am 28. Mai 2018 
den Teilstrassenplan Teilverlegung Meiers-
bergweg, Weg 3. Klasse, erlassen. Die öf-
fentliche Auflage wird vom 5. Juni bis 
4. Juli 2018 durchgeführt.

über das Zurückschneiden von Bäu men 
und Sträuchern an öffentlichen Strassen 
und Wegen

Unter Hinweis auf die Art. 100, 104, 106, 
107 und 126 des Strassenge setzes (sGS 
732.1) werden die Anstösser an öffentli-
chen Strassen und Wegen aufgefordert, 
insbesondere fol gende strassenpolizei-
liche Be stimmungen zu beachten:

–  Bäume und Wälder müssen, vor-
behältlich weitergehender Bestim-
mungen der Gemeinde, an Staats-
strassen sowie an Gemeindestras sen 
erster und zweiter Klasse einen Stras-
senabstand von 2,50 m ein halten.

–  Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträu-
chern beträgt der Strassenab stand: 0,60 
m, über 1,80 m zu sätzlich die Mehrhö-
he.

Strassenpolizeiliche Bestimmungen

–  Pflanzen dürfen nicht in den Licht raum 
der Strasse ragen. Die Höhe des Licht-
raumes beträgt:

 –  4,50 m über Verkehrsflächen, die für 
den Fahrverkehr bestimmt sind,

 –  2,50 m über Verkehrsflächen, die nicht 
für den Fahrverkehr be stimmt sind.

–  Die Abstände werden ab Strassen rand 
gemessen. Als Strassenrand gilt die Ab-
grenzung der Verkehrs fläche. Für Bäu-
me und Wälder gel ten die Abstände ab 
Stockgrenze.

–  Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfor-
dert, namentlich auf der In nenseite von 
Kurven, sind Anpflan zungen und tote 
Einfriedungen, welche die Übersicht der 
Strasse be einträchtigen, verboten.

–  Die bei Vollzugsbeginn des Stras-
sengesetzes bestehenden Pflanzen, die 
den Abstand von 2,50 m nicht einhal-
ten, können im bisherigen Umfang er-

halten bleiben, soweit sie die Verkehrs-
sicherheit nicht be einträchtigen. Müs-
sen in Wäldern die gesetzlichen Stras-
sen abstands vorschriften neu geschaf-
fen wer den, so ist das Entfernen der 
Bäu me und Sträucher als Rodung zu be-
handeln. In Wäldern sind die zu entfer-
nenden Bäume in jedem Fall durch den 
zuständigen Revierförs ter anzeichnen 
zu lassen.

Die Grundeigentümer werden aufge-
fordert, überragende oder sichtbe-
hindernde Äste und Sträucher usw. bis En-
de Juni 2017 auf die gesetz lichen Abstän-
de zurückzuschneiden. Bei Nichtbeach-
tung dieser Vorschrif ten werden die Ar-
beiten entlang von Staatsstrassen durch 
die kantonalen Strassenwärter, entlang 
von Gemein destrassen durch die Werk-
gruppe der Gemeinde auf Kosten der 
Pflich tigen vorgenommen. Ein Ersatzan-
spruch kann nicht geltend gemacht wer-
den.
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Kanton St.Gallen 
 Sicherheits- und Justizdepartement 
 
 Kantonspolizei 
 
 

 

 E-Bikes 
 
Verkehrsunfallstatistik 2017 
Die Trends der letzten Jahre zeigen auf, dass bei den E-Bikes typische Fahrradprobleme verstärkt auftauchen: 
• Aufgrund der höheren Geschwindigkeiten wird meist der Bremsweg falsch (zu kurz) eingeschätzt und andere 

Verkehrsteilnehmer sehen aus einiger Distanz die schmale Silhouette eines Fahrradfahrers und schätzen seine 
Geschwindigkeit ebenfalls falsch ein. 

• Das „Fahrradfahren“ ist auch für Ungeübte wieder möglich geworden. 
• Auch bei E-Bikes sind Fahrunfähigkeit und Unaufmerksamkeit häufige Unfallursachen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si-

cher ausgerüstet 
 

Mit dem E-Bike sicher unterwegs 
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit folgende Tipps: 
• Machen Sie sich sichtbar: Schalten Sie das Licht ein – auch am Tag. Wählen Sie für Ihre Velokleidung leuchtende 

Farben und reflektierende Materialien oder tragen Sie eine Leuchtweste. 
• Geniessen Sie Ihre E-Bike-Fahrt immer mit Helm. 
• Fahren Sie mit einem E-Bike besonders aufmerksam und vorausschauend, nehmen Sie Rücksicht auf andere 

Verkehrsteilnehmende und rechnen Sie damit, dass Ihr Tempo falsch eingeschätzt wird. 
• Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit. 
• Wählen Sie eine E-Bike-Kategorie, die Ihren Fahrfähigkeiten entspricht. Für Zweirad-Wiedereinsteiger kann sich 

ein Fahrkurs (z. B. Pro Velo, Pro Senectute, TCS) lohnen. 
• Denken Sie daran, Ihr E-Bike angemessen gegen Diebstahl zu sichern. 

Unfälle mit Personenschaden mit E-Bike-Lenkenden als Hauptverursacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicher ausgerüstet 
 

E-Bikes



11

RATHAUS-POST

Analysieren, optimieren, moderni
sieren ist das Erfolgsrezept, um bei 
bereits be stehenden und neuen Ge
bäuden den Energieverbrauch und 
die Energiekosten zu senken. Indem 
die vorhandene Gebäudetechnik  
ideal aufeinander abgestimmt wird, 
kann der Energieverbrauch um 10 bis 
15 Prozent gesenkt werden. Mit zu
sätzlichen, gezielten Massnahmen 
und Erneuerungen können weitere 
25 Prozent eingespart wer den.

Die Gemeinde Flums hat in diesem Früh-
jahr Betriebsoptimierungen an sämtlichen 

Energetische Betriebsoptimierung

ge meindeeigenen Liegenschaften durch-
geführt. Die Betriebsoptimierung zielte 
hauptsächlich auf die Heizungen und  
Lüftungen ab. Diese Betriebsoptimierung 
wurde durch einen akkredi tierten Energie-
berater durchgeführt.

Die Betriebsoptimierung ist folgender-
massen organisiert: In sämtlichen Liegen-
schaften hat durch den Energiefachmann 
und den jeweils zuständigen Hauswart ei-
ne Begehung statt gefunden. Dabei wur-
den sämtliche, aktuellen Betriebsparame-
ter dokumentiert. An schliessend wurden 
verschiedene Parameter wie Heizzeiten, 

Vorlauftemperatur, Heizkurve, Absen-
kungsprogramme, Pumpenleistung, Mi-
scher Ansteuerungen, Brauchwassertem-
pe ra turen usw. in Absprache mit den Ge-
bäudeverantwortlichen optimiert und 
ebenfalls wieder dokumentiert. Zudem 
wurde in einem Bericht aufgezeigt, wie 
ein sparsamer Betrieb weiter verbessert 
werden kann. Die im Bericht erwähnten 
Massnahmen und Empfehlungen wie der 
Ersatz von Pumpen, Steuerungen, Raum-
thermostaten, Fühler, Beleuchtung, Däm-
mung von Leitungen, Einbau von Storen-
steuerungen, um im Winter die Sonnen-
wärme optimal in das Gebäude zu leiten 
usw. sollen nun Schritt für Schritt umge-
setzt werden.

Durch diese Massnahme soll die Energie-
einsparung und somit die Reduktion des 
CO2-Aus stosses weiter minimiert werden.

Durch einen Beitrag der energieagentur st. 
gallen wird die energetische Betriebsopti-
mierung mit Umsetzungsbegleitung von 
Gebäuden und Anlagen für KMU, Dienst-
leistungsbauten und Mehrfamilienhäusern 
unterstützt. Sie besteht aus einer Erstbe-
gehung, dem Erstellen eines Berichts und 
einer anschliessenden Umsetzungsbeglei-
tung durch eine Fachperson. Mehr Infor-
mationen dazu: 

www.energieagentur-sg.ch
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Jetzt Termin reservieren: 
www.energieagentursg.ch

Neubau/Umbau/Renovation
Planen Sie einen Neubau, Umbau oder  
eine Renovation?

Vorgehensweise
Mit einer Energieerstberatung Schritt für 
Schritt zum energetisch modernisierten 
Gebäude.

Energieerstberatung

Förderung
Wo hat mein Gebäude Sparpotenzial und 
wie kann ich vom Förderprogramm profi-
tieren?

Minergie Neubau
Bauen nach Minergie steht für Komfort, 
Effizienz und Werterhalt.

Minergie Modernisierungen
Modernisierungen nach Minergie bringen 
Vorteile für Eigentümer und Mieter.

Gebäudehülle
Eine optimierte Gebäudehülle hält im 
Winter die Wärme drinnen und im Som-
mer die Hitze draussen.

Ersatz Wärmeerzeuger
Damit Sie beim Heizungsersatz keine kal-
ten Füsse kriegen.

Erneuerbare Energie für Heizung 
und Warmwasser
Wie Sie Ihre Heizung und Wassererwär-
mung von Strom auf erneuerbare Energi-
en um stellen.

Solarstrom – Eigenverbrauch 
und Mobilität
Sie möchten Solarstrom produzieren und 
möglichst viel davon selber nutzen?

Haushaltgeräte
Worauf Sie beim Ersatz von Haushaltgerä-
ten achten sollten und warum sich 
energie effi ziente Geräte gleich mehrfach 
auszahlen.

Beleuchtung
Mit effizient ausgeleuchteten Räumen 
steigern Sie den Wohnkomfort und spa-
ren dabei Strom und Kosten.

Jetzt Termin reservieren: 

www.energieagentur-sg.ch
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Schiesspflichtig sind …
Subalternoffiziere, Unteroffiziere und An-
gehörige der Mannschaft bis zum Ende 
des Jahres vor der Entlassung aus der Mi-
litärdienstpflicht, längstens jedoch bis zum 
Ende des Jahres, in dem sie das 34. Alters-
jahr vollenden (im Entlassungsjahr besteht 
keine Schiesspflicht mehr). Sie haben jähr-
lich eine obligatorische Schiessübung zu 
bestehen.

Das obligatorische Bundesprogramm kann 
in den Schützenvereinen geschossen wer-
den. Es ist nicht möglich, dieses Schiess-
programm im Militärdienst zu absolvieren.

In der Regel erhalten alle schiesspflichti-
gen Angehörigen der Armee eine Auffor-

Schiesspflicht 2018 (Jahrgänge 1984–1998)

derung. Die Schiesspflicht hat auch zu er-
füllen, wer die Aufforderung nicht erhal-
ten hat oder diese nicht mehr auffindet.

Die obligatorische Bundesübung muss in 
einem anerkannten Schiessverein oder im 
Nach schiesskurs erfüllt werden.

Zur Erfüllung der Schiesspflicht 
nehme ich mit …
Dienstbüchlein, militärischer Leistungsaus-
weis, amtlicher Ausweis, schriftliche Auf-
forderung des Heeres in Bern, persönliche 
Waffe (Sturmgewehr oder Pistole) und Ge-
hörschutz.

Was passiert, wenn ich nicht an das 
«Obligatorische» gehe?

Das Versäumnis wird durch die zuständi-
ge kantonale Militärbehörde geahndet.

Weitere Informationen über  
die Schiesspflicht:
www.sg.ch/home/sicherheit /militaer_
und_zivilschutz/militaer/allgemeines.html

oder

Plakat «Schiesspflicht 2018» im Anschlag-
kasten des Rathauses

oder

beim Sektionschef.

In den politischen Gemeinden des Sargan-
serlandes gelten die folgenden einheitli-
chen Pilz schutzbestimmungen:

Schontage
Das Sammeln von Pilzen aller Art ist an 
den zusammenhängenden Schon tagen 
vom 1. bis 10. Tag jedes Mo nats untersagt.

Nachtpflückverbot
Zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr ist das 
Sammeln von Pilzen nicht ge stattet.

Tageskontingent
Eine Person darf pro Tag nicht mehr als 
insgesamt 2 kg von Pilzen aller Art sam-
meln.

Schutzmassnahmen
Das organisierte Sammeln von Pilzen in 
Gruppen von mehr als 3 Erwach se nen, die 
nicht der gleichen Familie an gehören, ist 
verboten.

Pilze dürfen nicht mutwillig zerstört wer-
den.

Pilzkörper dürfen nicht ausge graben wer-
den und der Gebrauch von Ha cken, Re-
chen und anderen Geräten ist un tersagt.

Strafbestimmungen
Übertretungen dieser Pilzschutzvorschrif-
ten werden mit Haft oder Bus se bestraft.

Aufsichtsorgane
Polizeiorgane, Pilz kontrolleure, Forst-

Pilzschutz

beam te, Wildhüter, Jagd-, Fischerei-, 
Pflan zenschutz- und Pilz schutzaufse her 
haben die Einhal tung der Pilz-
schutzbestimmun gen zu über wachen und 
Verstösse anzu zeigen.

Sie haben folgende Befugnisse:

–  Inhalt von Taschen, Rucksäcken und 
Fahrzeugen kon trollieren;

–  Personalien feststellen;
–  Sammelbehältnisse, Werk zeuge und 

Transportmittel so wie widerrechtlich 
gesammel te Pilze bis zum Eintreffen der 
Polizei sicherstellen.

Der Schutz der Pilze richtet sich nach der 
Verordnung über den Schutz wildwach-
sender Pflanzen und frei le bender Tiere 

des Kantons St. Gallen (Naturschutzver-
ordnung, sGS 671.1) und der Gemeinde-
Verordnung über den Schutz der Pilze 
(Pilzschutzverordnung), die seit 1. Ja nuar 
1998 in Kraft ist. Das Pilz sammelgut kann 
in Körben, mög lichst nach Arten ge trennt, 
der Pilzkon trolleurin zur Kon trolle ge-
bracht werden. Einzelex emplare werden 
nicht bestimmt. Die Pilzkontrolle ist unent-
geltlich.

Elvira Zogg
Bahnhofstrasse 2
7323 Wangs
Sonntag bis Freitag
jeweils 18.30 bis 19.30 Uhr
oder nach telefonischer Ve reinba rung 
(079 626 73 51)
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Chemikalien finden sich in allen Be
reichen des Alltags: Im Gel bei der 
morgendlichen Dusche, beim Haus
putz, der Gartenpflege, beim Malen 
der Wände und der Creme gegen Fal
ten oder Muskelkater. Solche Pro
dukte erleichtern und verschönern 
unser Leben. Doch diese Fülle an 
Chemikalien hat auch unerwünschte 
Nebenwirkungen.

Bereits geringe Mengen dieser Stoffe be-
lasten unseren Boden oder das Wasser, 
wenn sie unsorgfältig verwendet oder 
falsch entsorgt werden. Auch in St. Galler 
Gewässern lassen sich Rückstände von 
Chemikalien, so genannte Mikroverunrei-
nigungen, nachweisen. Vor allem Pflan-
zenschutzmittel werden häufig zu hoch 
dosiert oder falsch eingesetzt. Über den 
Boden gelangen sie ins Grundwasser – un-
sere wichtigste Trinkwasserquelle. Was 
viele nicht wissen: Die Anwendung auf 
Wegen, Plätzen und Terrassen ist verbo-
ten.

Gegen den Giftzwerg in der Schweiz 
und in unserer Gemeinde
Die Stiftung Praktischer Umweltschutz 
Schweiz (Pusch) betreibt die nationale 
Kampagne «Stopp den Giftzwerg». Zu-
sammen mit Bund, Kantonen und Privat-

Boden und Wasser nicht vergiften

wirtschaft ruft sie zu einem sorgfältigen 
Umgang mit Chemikalien auf. Unter 
www.giftzwerg.ch erhalten Sie Tipps und 
Informationen für einen giftlosen Alltag, 
ohne auf Hygiene und Annehmlichkeiten 
ver zichten zu müssen. Erhältlich sind auch 
Drucksachen, um beispielsweise Ihre Be-
kannten oder Mitglieder im Verein auf die 
Kampagne aufmerksam zu machen.

Chemikalien sparsam verwenden –  
oder darauf verzichten
Die Abwasserreinigungsanlagen vermö-
gen die Wirkstoffe nicht zu beseitigen. 
Aber: Gerade auf Pestizide für die Pflege 
der Pflanzen in Haus, Balkon oder Garten 
kann meistens ver zichtet werden. Und für 
einen sauberen Haushalt sind meistens 
keine «scharfen» Spezial reiniger, WC-Duft- 
steine oder Duftsprays nötig.

Einige Tipps für den Alltag
–  Kaufen Sie Pflanzen, die gegen Schäd-

linge resistent sind.
–  Bekämpfen Sie – wenn nötig – Schädlin-

ge mit natürlichen Mitteln, beispielswei-
se Marien käfer gegen Blattläuse.

–  Unerwünschte Kräuter müssen nicht im-
mer vollständig entfernt werden; wenn 
sie stören sollen sie ausgerissen und 
nicht mit Herbiziden bekämpft werden.

–  Mit geeigneten Mikrofasertüchern, Was-
ser und einem milden Allzweckreiniger 
werden Küche, Bad und Zimmer tadel-
los sauber.

–  Reste von Chemikalien dürfen NIE ins 
WC, Lavabo oder in die Kanalisation ge-
leert wer den.

–  Bringen Sie nicht mehr benötigte Che-
mikalien zur Sonderabfallsammlung.

Weitere Informationen und Tipps erhalten 
Sie bei:

www.giftzwerg.ch
www.pusch.ch

Ein Spaziergang mit dem Hund kann 
etwas Wunderbares sein. Allerdings 
nur dann, wenn sich die Hundebesit
zer ihrer Verantwortung bewusst 
sind und die ge schriebe nen ebenso 
wie die ungeschriebenen Gesetze für 
solche Ausflüge mit dem Vierbeiner 
kennen und auch einhalten.

Was eigentlich selbstverständlich sein soll-
te, wird oft zum Streitpunkt und kann 
Hunde und ihre Halter schnell in ein 
schlechtes Licht rücken. Wer sich an ge-
wisse Anstandsregeln hält, trägt viel dazu 
bei, die Toleranz gegenüber Hunden zu 
fördern und aus Hundeskeptikern viel-
leicht sogar Hundefreunde zu machen.

Freies Verhalten
Es gehört sich für alle Hundehalter, ihre 
Vierbeiner anzuleinen, wenn Spaziergän-
ger ohne Hund – dazu gehören natürlich 
auch Kinder, Radfahrer, Jogger, Roller-
blader und andere Passanten – entgegen-

Knigge für den Hundespaziergang

kommen. Eine solche Begegnung ist kein 
Grund für Diskussionen und Erklärungen. 
Denn nicht jeder Passant muss sich dafür 
interessieren, was der Hund alles kann und 
was er vermutlich nicht tun würde. Es ist 
ganz einfach nur eine Geste des An stan-
des den Mit menschen gegenüber. Men-
schen, die sich vor Hunden fürchten, aber 
auch solche, die ge rade ihre schönste Ho-
se ausführen, sind dankbar für diese Art 
von Respekt.

Begegnungen mit anderen Hunden
Wenn sich zwei Hunde halter mit ihren an-
geleinten Tieren kreuzen, so soll dies zü-
gig und an kurzer Leine stattfinden (Hun-
de auf der äusseren Seite). Kein Beschnup-
pern und «Grüezi säge». Somit gilt das 
Motto: «Entweder sind alle Hunde an der 
Leine oder gar keiner.» Wenn man also ei-
nem Hundehalter begegnet, der sein Tier 
an der Leine führt, ist es Ehrensache, dass 
man auch sein Tier anleint.

Wo gehört der Hund an die Leine?
Hunde gehören an die Leine, wenn sie sich 
oder andere gefährden (zum Beispiel im 
Stras senverkehr). Es gibt auch Anlagen, in 
denen Hunde generell an der Leine zu füh-
ren sind. Es ist ein Zeichen der Rücksicht-
nahme, seinen Vierbeiner auch ohne Auf-
forderung und Ver botsschilder in Natur-
schutz- und in Siedlungsgebieten sowie in 
Sportanlagen an die Leine zu nehmen.

Freilauf, Spiel und Spass
Hunde müssen sich bewegen können und 
brauchen einen gewissen Freilauf. Man 
sollte darauf achten, dass der Vierbeiner 
sich nicht auf frisch angesäten Feldern, im 
hohen Gras, auf Weiden oder in fremden 
Gärten austobt. Welche Kunststücke ein 
Hund vollführen soll oder kann, ist jedem 
Hundehalter selber überlassen. Das Her-
beikommen auf Kommando muss jedoch 
jeder Vierbeiner beherrschen. Ganz egal, 
ob der Besitzer «Fuss», «Komm her» oder 
was auch immer ruft: Es muss klappen, 
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und zwar auch unter Ablenkung, wenn 
bei spielsweise Spaziergänger, Kinder, Jog-
ger oder Hunde in der Nähe sind.

Hundekot
Es sollte für jeden Hundehalter selbstver-
ständlich sein, den Kot seines Hundes 
aufzu neh men. Auf der Strasse und auf 
Wegen, auf Kuhweiden und auf Spielplät-

zen sorgen un be seitigte Hundehaufen für 
verständlichen Ärger. Natürlich müssen 
die Hundekotsäckchen im Robidog oder 
im Abfalleimer (im eigenen und nicht in 
demjenigen des Nachbars!) ent sorgt wer-
den. In der freien Natur «entsorgte» Plas-
tiksäckchen sind ein Ärgernis für alle, auch 
für andere Hunde halter.

So gewinnt man Freunde
Es sind nicht viele und auch nicht beson-
ders aufwendige Anstandsregeln, die 
Hundehalter und Nicht-Hundehalter ein-
ander näherbringen und somit das Ver-
ständnis für Vierbeiner för dern. Diese Re-
geln schaffen Akzeptanz und vielleicht 
auch neue Hundefreunde.

Die Alpfahrtsvorschriften für den 
Auftrieb von Vieh auf Alpen und ge
meinschaftliche Weiden können in 
den Gemeinderatskanzleien und bei 
den Tierärzten eingesehen werden, 
beim Amt für Verbraucherschutz und 
Veterinärwesen, Blarerstrasse 2, 
9001 St. Gallen (058 229 28 70) ange
fordert oder unter www.avsv.sg.ch 
(> Tierverkehr > Sömmerung) abge
rufen werden.

Neu sind die Bestimmungen über die Blau-
zungenkrankheit für Tiere, die im Ausland 
ge sömmert werden. Die erweiterten Un-
tersuchungen wegen der Tuberkulose-Ge-
fahr für in Vorarlberg gesömmertes Rind-
vieh werden beibehalten.

BVD (Bovine Virus-Diarrhoe)
Es dürfen nur Rinder aufgeführt werden, 
die keinen Sperrmassnahmen unterliegen. 
Aus nahmen erteilt der Kantonstierarzt. 
Sämtliche Aborte und Totgeburten sind 
auf jeden Fall auf BVD untersuchen zu las-
sen. Der Veterinärdienst behält sich vor, je 
nach aktueller Seuchen lage zusätzliche 
Untersuchungen auf BVD anzuordnen.

Sömmerung Vorarlberg
Für die Sömmerung in Vorarlberg ist ein 
spezielles Sömmerungszeugnis notwen-
dig, das frühzeitig beim Tierarzt eingeholt 
werden muss. Das ausgefüllte Zeugnis ist 
über den Tierarzt an den Veterinärdienst 
zur Verifizierung einzusenden. Der Tierhal-
ter erhält dieses vom Ve terinärdienst di-
rekt per Post zugestellt. Zusätzlich ist für 
alle Tiere ein Zusatzformular mit den Be-
samungsdaten nötig.

BVD
Sämtliche Tiere müssen über ein BVD-Vi-
rus-negatives Resultat verfügen. Innerhalb 
von 14 Tagen nach der Rückkehr sind alle 
trächtigen Tiere mittels Blutproben auf 
BVD-Abwehr stoffe (Antikörper) zu unter-
suchen. Bis zum Vorliegen aller negativen 
Resultate darf kein Tier verstellt werden. 
Antikörper-positive Tiere werden unter 
Verbringungssperre gestellt bis zur Wider-

Alpviehsömmerung 2018

legung oder zum vorzeitigen Ende der 
Trächtigkeit, oder bis die virologische 
Unter suchung des Kalbes oder der Totge-
burt einen negativen Befund ergeben hat. 
Sämtliche Kosten, die aus diesen Untersu-
chungen entstehen, trägt der Kanton.

Tuberkulose
Die Situation im Vorarlberg betreffend 
Hirschtuberkulose (Tbc) ist kritisch. Um 
Krankheits übertragungen von Hirschen 
auf Rinder vorzubeugen, sind Schutzmass-
nahmen zu treffen. Der Alpverantwortli-
che hat in Absprache mit der Wildhut  
Weide-Hygienemassnahmen einzu richten.  
Bestände, in die Tiere der Rindergattung 
aus Vorarlberg zurückkehren, werden ab 
der Rück kehr unter amtstierärztliche Über-
wachung (ATÜ) und unter Verbringungs-
sperre gestellt. Frühestens acht Wochen 
nach der Rückkehr in die Schweiz werden 
sämtliche gesperrten Tiere durch das Amt 
für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 
AVSV einer Untersuchung auf Rindertuber-
kulose mittels Hauttuberkulintest unterzo-
gen. Die ATÜ wird vom AVSV auf gehoben, 
wenn keine fraglichen oder verdächtigen 
Testergebnisse festgestellt werden. Sämtli-
che Kosten gehen zu Lasten des Tierhalters. 
Im Seuchenfall werden für Tierverluste kei-
ne Entschädigungen geleistet.

Blauzungenkrankheit
Da die Schweiz seit Herbst 2017 in der 
Blauzungen-Zone Serotyp 8 liegt, gibt es 

Auflagen für den Export von Klauentieren 
in zonenfreie Länder. Alle empfänglichen 
Tiere, die im Aus land gesömmert werden, 
müssen entweder gegen die Blauzungen-
krankheit vom Serotyp 8 geimpft sein, 
oder vor dem Verbringen in einem vektor-
geschützten Betrieb gehalten worden und 
nach dieser Zeit negativ auf das Virus ge-
testet sein.

TVD Ab- und Zugangsmeldung für 
Sömmerungstiere
Sämtliche Zu- und Abgänge sind durch 
den Alpverantwortlichen der TVD über 
das Portal www.agate.ch innerhalb von 3 
Arbeitstagen zu melden.

Aufgetriebene Schweine müssen von den 
Alpbewirtschaftern der TVD via www. 
agate.ch oder mittels einer Karte gemeldet 
werden. Dabei reicht es, pro Meldung die 
Anzahl Schweine, den Herkunftsbetrieb 
und das Datum des Zugangs anzugeben.

Pferde: Der Equideneigentümer muss die 
Standortveränderung über www.agate.ch 
auf den Sömmerungsbetrieb melden, so-
fern diese länger als 30 Tage dauert.

Hunde: Die Halter von Hunden tragen für 
die Dauer des Alpaufenthaltes in der 
Hundedaten bank AMICUS (www.amicus.
ch) die Adresse der Alp ein.

Veterinärdienst des Kantons St. Gallen



16

RATHAUS-POST

Der administrative Teil der Vorberei
tungen einer Veranstaltung mag läs
tig wirken, doch er ist unerlässlich 
und erspart Ärger und saftige Bus
sen. Ausserdem schafft eine gute  
Zu sammen arbeit zwischen den Or
ganisatoren und den Behörden ein 
vertrauensvolles Klima. Davon kön
nen alle profitieren. Mit der Erledi
gung der nötigen Formalitäten muss 
mindestens ein Monat vor der Ver
anstaltung begonnen werden.

Die Verwaltung der Gemeinde, in der ein 
Anlass stattfindet, liefert ge naue Angaben 
zum Vorgehen. In der Regel braucht es ei-
ne Bewilli gung der Gemeinde, allenfalls ei-
ner kanto nalen Stelle.

–  Für die Abgabe von Speisen und Geträn-
ken braucht es ein tempo räres Patent, 
d. h. ein Festwirt schaftspatent. Für An-

Veranstaltungen – Denken Sie an die Formalitäten

lässe auf öffentlichem Grund, Ver an-
staltun gen im Lebens raum von Pflanzen 
und wildlebenden Tieren ist eben falls  
eine Bewilli gung erforderlich. Für diese 
For malitäten wird eine Gebühr er hoben.

–  Die Suisa ist als Verwalterin der Urheber-
rechte in der Schweiz im Voraus über 
den An lass zu infor mieren. Sie hat An-
spruch auf eine Abgabe, die je nach der 
Anzahl Personen, dem Eintrittspreis so-
wie dem Ertrag und dem Aufwand un-
terschiedlich hoch sein kann und nach 
der Veranstaltung auf grund einer 
Schlussabrechnung festgelegt wird.

–  Die Schweizerische Unfallversiche rungs-
anstalt SUVA in Luzern stellt kostenlos 
Infor mationsmaterial über das Risiko von 
Hörschäden bei Musikanlässen zur Ver-
fügung. Die Broschüre «Musik ohne 
Schaden» kann bei der SUVA (Telefon 

0848 820 820, www.suva.ch/musik 
 gehoer) bestellt werden.

–  Die Verordnung über den Schutz des Pu-
blikums von Veranstaltungen vor 
gesundheits gefährdenden Schalleinwir-
kungen und Laserstrahlen (Schall- und 
Laserverordnung) ist bei der Eidgenössi-
schen Drucksachen- und Materialzent-
rale in Bern, Telefon 031 322 39 51, zu 
beziehen. Sie steht auch im Internet zur 
Verfügung (www.admin.ch/ch/d/sr/
c814_49.html).

Angebote für Eltern, Familien, Kinder 
und Jugendliche

Erziehungsberatung
Wir beraten Eltern bei Erziehungsfragen 
und unterstützen sie bei der Suche nach 
Lösungen im Umgang mit sich und ihren 
Kindern. In der Kleinkindberatung vor Ort 
stehen wir im Rah men der Mütter- und 
Väterberatung oder in Familienzentren El-
tern für ihre Fragen zur Ver fügung.

Familienberatung
In der Familienberatung bieten wir Raum, 
um bei kritischen Lebensveränderungen 
wie Trennung, Scheidung, Krankheit oder 
Umzug neue Perspektiven für die Zukunft 
zu ent wickeln.

wellcome – Praktische Hilfe nach der 
Geburt
Wo Bezugspersonen fehlen, vermitteln wir 
nach Möglichkeit freiwillige Mitarbeiterin-
nen zur Entlastung von Müttern mit einem 
Baby oder Kleinkind im ersten Lebensjahr.

Jugendberatung
Wir unterstützen Jugendliche, einen Weg 
aus persönlichen Schwierigkeiten zu fin-
den, im Umgang mit den Eltern, in Freund-
schaften sowie in der Schule oder am Ar-

Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen

beitsplatz. Wir informieren über Rechte 
und Pflichten oder vermitteln andere Fach-
stellen.

Unsere Mitarbeitenden verfügen über ei-
ne Ausbildung in Sozialer Arbeit sowie 
über spezi fische Zusatzausbildungen. Sie 
stehen unter Schweigepflicht und beraten 
konfessionell un abhängig.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kjh.ch.

Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen
Beratungsstelle Sargans
Bahnhofstrasse 9 
7320 Sargans
Telefon: 081 720 09 10
E-Mail: beratungsstelle-sargans@kjh.ch
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Gesunde Ernährung zu Hause

Für Senioren, Seniorinnen und weitere In-
teressierte, die nicht mehr selber kochen 
können und doch gerne zu Hause essen.

Die Gerichte werden im Spital Walenstadt 
frisch zubereitet. Das Mittagessen wird 
durch die Verteiler(innen) täglich geliefert. 
In einem speziellen Warmhaltegeschirr er-
halten Sie die Mahl zeiten direkt auf Ihren 
Tisch.

Neubestellungen richten Sie bitte bis spä-
testens 24 Stunden vorher an:

Pro Senectute (081 750 01 50)

Abbestellungen oder Änderungen werden 
von Montag bis Freitag bis 9.00 Uhr des 
Verteil tages berücksichtigt. Sie erleichtern 
die Organisation, wenn Sie Änderungen 
direkt über die Telefonnummer 081 750 
01 50 mitteilen.

Mahlzeitendienst

Änderung bei der Invalidenversiche
rung für Teilerwerbstätige

Für die Festlegung des Invaliditätsgrades 
von Teilerwerbstätigen wurde per 1. Janu-
ar 2018 ein neues Berechnungsmodell ein-
geführt. Neu werden die gesundheitlichen 
Ein schränkun gen in der Erwerbstätigkeit 
und im Aufgabenbereich (Haus- / Familien-
arbeit) gleich stark gewichtet.

Für Personen, die bisher nach der «alten» 
gemischten Berechnungsmethode einen 
IV-Grad von unter 40 Prozent erreichten, 
kann aufgrund der neuen Berechnung ein 
IV-Grad von 40 Prozent und höher resul-
tieren, was neu zu einem Anspruch auf ei-
ne Rente führen würde.

Für die Neuberechnung müssen Sie sich 
erneut bei der IV anmelden. Gerne kön-
nen Sie sich aber auch an uns wenden, da-
mit wir Ihre Situation gemeinsam prüfen 
können.

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell
Beratungsstelle Sargans
Neue Wangserstrasse 7
7320 Sargans
058 775 20 50

Pro Infirmis

Hilfe und pflegebedürftigen Men
schen die Möglichkeit zu geben, wei
terhin in ihrer gewohnten Umge
bung zu leben, ist die zentrale 
Auf gabe der Spitex Sarganserland.

Durch die Spitex kann ein Eintritt in eine 
stationäre Einrichtung verzögert, umgan-
gen oder ein Spital- oder Therapieaufent-
halt verkürzt werden. Das Wohl der Klien-
tinnen und Klienten ist das Ziel unserer Ar-
beit.

Wir laden Sie herzlich ein, unsere Home-
page www.spitexsarganserland.ch anzu-
sehen. So können Sie noch mehr über das 
breite Angebot der Spitex Sarganserland 
erfahren.

Jede Spende ist uns willkommen. Danke 
für Ihre Solidarität! Sie unterstützen damit 
den Spitex-Gedanken «Hilfe und Pflege zu 
Hause». Postcheckkonto 85-123885-6

Sind Sie schon Mitglied  
bei der Spitex Sarganserland? 

Nein, noch nicht?

Mit einem Jahresbeitrag von CHF 50 wer-
den Sie Mitglied. Ihre Vorteile als Mitglied:

–  gratis Blutdruck messen während den 
Sprechstunden

–  reduzierter Stundenansatz bei hauswirt-
schaftlichen Leistungen

–  Einladung zur jährlichen Hauptversamm-
lung mit einem interessanten und aktu-
ellen Vor trag zu Themen im Zusammen-
hang mit der Gesundheit

Spitex Sarganserland
Bahnhofstrasse 9b
7320 Sargans
Tel. 081 515 15 15

Spitex Sarganserland

Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen.

Gerne geben wir Auskunft unter Telefonnummer 079 711 44 00.

Hospizgruppe Sarganserland
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Nicht vergessen: Wochenmarkt, jeden Freitag von 8.30 bis 11.00 Uhr auf dem Lindenplatz vor der St.-Justus-Kirche!

Wochenmarkt
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